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wenn er die Schönheit der Musik, eiuer Dichtung usw.
erlebt. Aber die Schönheit des Guten zu erleben, ist wohl
der edelste, ei'habendfte, erschütternste Schönheitsgenuß,
den es gibt. Ein Leben, in Schönheit gelebt, und sei es auch
schlicht und unbekannt, hat seinen Wert und Sinn
in sich, und braucht keinen andern, auch wenn es mit
seincm Erlöschen sich wieder auflöst in den unermeßlichen
Strom des Alllebcns, ohne eine dauernde Spur zu
hinterlassen. Ich bin zufrieden damit, daß ich in der großen
Welt als Mcnfch geboren wurde, als ein bewußtes, denkendes,

fühlendes, strebendes Wesen leben und Wahrheit
erkennen nnd Gutes wirken durfte. Und wenn die menschliche

Gescllschaft sich so einrichtet, daß jeder in reichem
Maße so sein Menschentum entfalten und dariu sein höchstes

Glück sinden kann, dann wird sie die Sehnsucht und
das Gefühl aufs Beste befriedigen und den Sinn des
Menschenlebens richtig erkannt haben.

8mng5verfro«mlmg Nr
?ortb.ia«ngsl(dulen.

Von Adolf Hoffmann (Berlin).
Aus seiner Rcdc im preussischen Haus d. Abgeordneten, 21. 1.14.

Dcr heute hier zur Verhandlung stehende Punkt hat bci
einem großen Teil dcr Herren, d. h. bei der Mehrheit der
Parteien hier, wic cS ja nicht anders sein kann, eigentlich nur den
Gedanken ausgelöst: Religionsunterricht von der Wiege bis
zum Grabe. Sie wollcn den Religionsunterricht über das 14.

Jahr hinaus der Jugend zuteil werden lassen. Sic habcn das-
sclbc angefangen mit den Rekruten, ehe sie in die Kaserne
kommen, und fetzen cs in der Kaserne noch fort, und Sie tun allcs
Mögliche — ivie ich schon im vorigen Jahre am 23, Januar hier
sagte — ich kann das bloß wörtlich wiederholen: Besser können
Sic dcn Schülcrn gar nicht die Religion als in den
Fortbildungsschulen, abcr auch ganz besonders Ihre Art dcr Jugendpflege

verekeln, als wenn Sie ihnen nach der Kindcrschulpslicht
noch dcn Religionsunterricht aufzwingen.

Das Ministerium ist sa nun Schritt für Schritt zurückgewichen,

und das Zentrum ist ja nahe daran, daß es hat, was es

ivill; dcnn cS ist doch nnr noch cinc Formensachc; der Zwangs-
rcligionsnntcrricht ist ja da nach dcr Resolution des Hcrrn v.
Pappcnhcim, dcr der Hcrr Minister ja schon zugestimmt hat.
Also das Ministerium ist Schritt für Schritt zurückgewichen,
nnd es fehlt nur noch einc äußcrc Form, daß, es nicht Zwangs-
rcligionsuntcrricht heißcn soll. Niemand aber wird hcutc mehr
bcstrcitcn wollcn, daß das, was Hcrr v. Papvcnhcim will, den
Wünschen dcs Zentrums mchr Rechnung trägt, als es erwarten
konnte, uiid wenn Sie (zum Zentrum) ehrlich wären, würdcn
Sie eingcstchen: so viel, wie Sie jetzt bekommen, haben Sie
gar nicht erhofft.

Dcr Herr Minister meint, in alle anderen Lehrfächer könnte
die Religion ja so hineingebracht werden, daß eigentlich gar

kein Bedürfnis mehr danach wäre, den Religionsunterricht als
solchen noch zu fordern; d. h. mit andcrcn Worten: der
Religionsunterricht soll nicht in das Gesetz hineingesetzt, fondern aiif
Hintertüren und mit allen möglichen Mitteln sonst
hineingeschmuggelt werden. Der Herr Minister sagt weiter: „Es ist
wünschenswert, daß geeignete Geistliche mehr zur Erteilung
von Fortbildnngsschulunterricht auf dem Lande, besonders

in den genannten Fächern, herangezogen werden." Noch
mehr als bisher? Wir habcn schon über 300 Geistliche, die an
ländlichen Fortbildungsschulen Fortbildungsunterricht erteilen,
und nun sollen noch mehr Geistliche diese Tätigkeit ausüben!
Dicsc Gcistlichcn sollen ihrc Einwirkung namentlich, wie es
heißt, bci dcm Unterricht in der Wirtschafts- und Bürgerkunde
ausüben. Wirtschaftsunierricht in Verbindung mit Religionsunterricht!

Ich wciß nicht, wic das geschehen wird, bin aber
der Meinung, daß der Unterricht in der Gesetzeskunde für die
ländliche Fortbildungsschule viel notwendiger wäre, damit
einmal die Knechte und Mägde erfahren, wie sie nach dem Gesetz
behandelt werden dürfen und wie nicht. (Sehr wahr! bei den
Sozialdemokraten). Es wäre notwendig, daß man unfere Ju¬

gend mehr als bisher für das Leben, für den Kampf ums Dasein

heranzöge und ihnen sagte, was sie für Menschenrechte
besitzen. (Sehr richtig! bei den Sozialdemokraten). Aber es
sieht ja so aus, als ob ich doch Recht haben muß, wenn ich schon-
im vorigen Jahre sagte, daß Sie diesen Unterricht in der
Fortbildungsschule zur Niederhaltung, zur Unterdrückung der
arbeitenden Massen benutzen wollen. (Sehr richtig! bei den
Sozialdemokraten) Da ist ja allerdings das Zentrum
konsequent, wenn es meint, einer der wichtigsten Faktoren der Nie-
dcrhaltung sei der Mißbrauch der Religion, damit könne man
das am besten durchführen. Insofern hat das Zentrum von
seinem Standpunkt aus ganz recht. Das Zentrum geht eben.
auf das Ganze.

Herr v. .Pappenheim sagte, wir würden einen Zwang auf
die Eltern ausüben, wenn wir nicht zustimmten, daß sie ein
Rccht hätten, diesen Unterricht zu verlangen. Ja,, wer bestreitet

denn den Eltern das Rccht, sofern sie überhaupt ein Recht
der Verfügung darüber habcn I Wcr bestreitet denn der
Jugend das Recht, an dem Religionsunterricht teilzunehmen! Ich
Möchte doch gerade das Zentrum darauf aufmerksam machen,
daß es nach meiner Ueberzeugung von sehr wenig Gottvertrauen

und sehr wenig Zuversicht zu Ihrer Religion zeugt, wcnn
Ihrc Jungens nicht in den Unterricht mögen, (sehr richtig I
bei den Sozialdemokraten) wenn Sie den. Gendarm brauchen,.
um die Jungcns znr Teilnahme am Unterricht zu zwingen.
Es hindert Ihre Geistlichen niemand — und es wird ihnen ja
auch nicht allzu sehr an Zeit fehlen — den Religionsunterricht
frci und offen zu geben und die Jugend dazu einzuladen. Sie
sind aber überzeugt, daß cs ohnc dcn Zwang nicht geht, und
deswegen wollen Sie ihn ausüben. Das ist doch ein bedenkliches

Zeichen von Religionslosigkeit und Glaubensstärke auf
Ihrer Seite, (Heiterkeit) cin bedenkliches Zeichen für" das
Schwinden Ihres Gottvertranens I

Wenn man nun davon spricht, daß man mit dcr Rcligion
allcs Mögliche und noch etwas erreichen zu könncn glaubc, so
möchte ich doch darauf aufmerksam machen, daß mcin Herr
Vorredner auf die Ueberfüttcrung der Kinder durch Religion in
der Schule hingewiesen hat. Ja, das ist wirklich dcr Fall. Und
Hand aufs Herz, wcnn dcr größte Teil der Anwesenden sich
einmal im stillen Kämmerlein fragt, wie es mit Ucbcrbür-
dung in puncto Religion mit 14, 13, 12 odcr 11 Jahrcn war,
dann werden Sie mit Schrecken daran denken. Auf dicsc Wcisc
befestigen Sie dic Religion nicht. Die Kindcr atmen förmlich
auf, wenn sie das 14. Lebensjahr erreicht haben und nun
herauskommen. Jetzt wollen Sie sie aber nach dem 14. Jahre wieder

hineinzwingcn'. Sehen Sie denn nicht cin, welchcn
ungeheuren Fehler Sie machen, und wie Sic das Gegenteil von dcm
erreichen, was Sie erreichen wollen?

Der Herr Kollege Graue sagte, bei Mischehen wären die
Kindcr schon mit 14 Jahrcn religiös mündig, und cs hätte
niemand mehr hineinzureden. Das stimmt nicht. Nach dcm
Allgemeinen Landrecht ist das Kind mit 14 Jahren nicht nur
in gemischten Ehen, sondern überhaupt religiös mündig. Und
das wird auch wohl der Standpunkt fein, den dic Staatsrcgic-
rung in dieser Frage vor allen Dingen einnimmt. Es wäre
ja ungesetzlich, die Kinder nach dem 14. Jahre noch in dcn
Religionsunterricht hineinzuzwingen. (Widerspruch im
Zentrum). Ach, Herr Kollege Dittrich, wie Sie das Allgemeine
Landrecht und die Gesetze überhaupt auslegen, da stimmt es
immer in Ihrem Sinnc. (Heiterkeit) Das weiß man ja. Aber
so, wic das Landrecht bisher von allen Rcchtsgclchrtcn, die in
dicfcr Frage das Wort genommen haben, ausgelegt worden ist,
kann es gar nicht anders scin: mit 14 Jahrcn ist das Kind
religiös mündig, und es hat niemand hineinzureden: Sie können

die Kinder nicht zwingen, länger am Religionsunterricht
teilzunehmen. (Zuruf: Die Kinder sollen Wohl möglichst dumm
bleiben?) Herr Kollege, die Frage, die Sie an mich stellen,
beweist mir, daß bei Ihnen die viele Religion dasselbe Resultat
hervorgerufen hat. (Große Heiterkeit). Ich sagte: Sie sind
nicht in der Lage, die Kinder nach dem 14. Lebensjahre zu zwingen,

an einem Religionsunterricht teilzunehmen. Sie haben
kein Recht dazu, und Sie werden es nicht möglich machen
können, gegen das Gesetz einen Zwang auszuüben. Wenn wir nun
Bosheitspolitik treiben wollten, dann könnten wir uns zu der
Art Ihres Vorgehens nur Glück wünschen und uns darüber
freuen; denn das Gegenteil von dem wird eintreten, was Sie
wünschen und erwarten/Entweder wird das eintreten, was hier
auch schon ausgesprochen ist. daß gerade die Jugend, wie Sie
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sagen, „angesteckt" wird, odcr cs wird so kommen, daß die
Jugend, die denken gelernt hat, sich einfach anf ihr gesetzliches
Recht besinnt nnd an diesem Religionsunterricht nicht
teilnimmt; und dann tragen Sie cincn Kampf in die Jugend hinein,

wie er noch nicht dagewesen ist.

Wenn hier der Herr Minister aussprach, daß die
Fortbildungsschule dafür sorgen solle, daß staatstrcue und kirchliche
Männcr herangezogen wcrdcn, so wurde bisher behauptet, die
Fortbildungsschule solltc dazu dcr sein, dc,m mangelhaften
Wissen, das lcidcr unscrcr Jngcnd von der Volksschule heute
noch gegeben wird, wenigstens etwas nachzuhelfen, damit die
Jugend in einem Alter, wo sie doch schon denken und fühlen
gelernt hat, sclbcr ihre Ausbildung etwas nachholen kann. Die
mangelhafte Art unscrcr Volksschule, übcr dcrcn Resultate Sie
fich ja, meine Hcrrcn, so ost lustig machen — Sic spotten Ihrer
selbst nnd wissen nicht wie — (sehr gutl bei den Sozialdemokraten)

solltc angeblich durch die Fortbildungsschule etwas
ausgeglichen wcrdcn. Und da kommt der Hcrr Minister nAd
sagt: „staatStrenc und kirchliche Männcr sollcn hcrangczogcn
wcrdcn". Na, ich dcnkc, für dic paar Domhcrrcnstcllen haben
wir noch kirchliche Männcr genug, und dic andcrcn habcn wirklich

nichls davon.

Wir achten jcdc Meinung nnd Ucbcrzcnaung; wir glauben

aber, daß cin Zwang von seilen dcr Herrschenden das
Schlimmste herbeiführen kann, was Sie sich wahrlich nicht wün-
fchen sollten. Gerade in diescm Alter wcrdcn Sie Konflikte
hervorrufen — das sagte Hcrr v. Campc — daß Sie manchmal den
Schritt, den Sic jetzt gehen wollcn, bcrcucn ivcrdcn. Konflikt«:
werden Sie in dcr Jugend hervorrufen, „dic schnell fcrtig ist
mit dein Wort nnd mit dcr Tat" nnd dic dann wahrscheinlich
auf ganz andcrc Wege gerät, als Sic cs gern möchten. Die
Schulc soll zn politischen Zwcckcn dcr cinzclncn Parteien nicht
mißbraucht werden. — das waren die Worte des Hcrrn v.
Campe, dic wir voll und ganz unterschreiben. Abcr wcr
mißbraucht denn dic Schulc für seine politischen Anschaunngen?
Wcr mißbraucht dcnn die Schulc zur Unterdrückung und
Niederhaltung dcr Massen? DaS sind Sic ja gerade, mcinc Herren,

dic Sie dic Mehrheit, dic Sic die Reaktion hicr ausmachen,

Sie sind cs, die die Scbulc vom crstcn bis zum letzten
Tage mißbrauchen gcgcn die Interessen dcS VolkcS. Bezeichnend

ivar cs, daß Hcrr Kollege Ramdohr darauf hinwies, daß
in vielen ländlichen Ortcn cin FortdildungSuntcrricht bishcr
nicht eingeführt sci. Er WicS darauf hin — nnd ich glaube,
einigermaßen zur Beklemmung scincr Partcifrcnnde — daß
der obligatorische FortbildungSunterricht dringend notwcndig
fei. Da stimmen wir ausnahmsweise cinmal mit dcm Hcrrn
Kollegen Ramdohr voll und ganz übcrcin, nnd ich hoffe, daß
er in seiner Fraktion die ebenso allscitigc Zustimmung findet,
wic er sie bci uns zn dicscm Zwcckc findet.

Die ländlichen Orte sind cs, die dicscr Fortbildungsschule,
rzegenüberstchen. DaS Puttkamersche Wort klingt da imnier
wicdcr ans Ohr: „Zum Kartoffelbuddcln lernen die Bengels
noch viel zu vicl." DaS scheint dcr Standpunkt zn fcin, dcr
nach wie vor festgehalten wird. Wir sind gewiß dcr Ansicht, dic
Mittel für dic Schulc soll dcr Staat aufbringen, damit anch dic
ärmeren Gemeinden nichl übcrlastct wcrdcn. Abcr wir wollcn
uns doch einmal die Frage vorlecr.cn: was tnn dic ländlichen
Gemeinden jctzt, wo dic Mittcl noch nicht im genügenden Maße
vom Staate gcgcbcn wcrdcn, für die Verbreitung der Fortbil»
dungsschnlen? Ich habe hier dic Uebersicht über den Stand
und dic Verhältnisse dcr ländlichen Fortbildungsschulen im
Etatsjahre 1912. Ich will Jhncn nur cinigc Zahlen daraus
geben, sie betreffen den Regierungsbezirk Allcnstcin mit 4S2

Schulen. Da sind als Aufwendungen, die bestritten werden,
aufgeführt: an Schulgeld nichts, an privaten Stiftungen und
von wirtschaftlichen Vereinen gar nichts und von den Gemeinden

31 Mk. bei einem Etat von 7S 920 Mk. Die Regierung zahlt
also hier 7S 889 Mk. für diese ländlichen Fortbildungsschulen
Ich will Ihnen an diesem Beispiel nur beweisen, wie wenig
man für dic Fortbildungsschulen auf dem Lande übrig hat.
Nur jetzt, wo man merkt, daß cs doch darauf hinausgeht, daß die
obligatorische Einführung auf die Dauer nicht mehr zurückzuhalten

ist, will man dieser Norlage, wic man zu sagen Pflegt,
die „Giftzähne" ausziehen, jetzt will man dafür sorgen, daß der
Unterricht in den ländlichen Fortbildungsschulen gleich Null
wird durch die Verquickung des Religionsunterrichts mit den
Unterrichtsgegenständen. Ich bin darauf neugierig, und es

scheint mir, daß sich wirklich cin Prcisansschrcibcn notwendig
machen ivird, wic man dcn Rcligionsnntcrricht mit dcm Rcchcn-
unterricht verquicken will. Vielleicht machen Sic da mal ein
solches Preisausschreiben, damit Sic dafür cin Rezept erhalten.
Jedenfalls stcht das eine fest, daß man die ländliche Fortbil-
dungsschnlcn unfähig machen will, überhaupt etwas zu leisten.

Herr Ramdohr war so liebenswürdig, mir seine Rede in
nächster Zcit in Aussicht zu stcllcn, die cr aiif dcn, Prcnßcntcig
gehalten hat. (Zuruf dcs Abgcordnctcn Ramdohr). Ich dachtc,
Sie gehörten anch zu dcn wahrhaft prcußischcn Männcrn.
«Abgcordnctcr Ramdohr: Jawohl I) Dann habe ich Sie also
doch richtig beurteilt. Ich nehme die Broschüre dankend an. Ich
habc Jhncn anch cinmal cinc Broschürc znr Verfügung gcstcllt,
hoffentlich haben Sic sic gclcscn; ich vcrsprcchc Jlmcn, daß ich
anch Ihre Rcdc lesen ivill, sobald ich sie erhalten habe. Ich
glaubc, Sie hätten bei der jetzigen Situation doch bcsscr gctan,
dcn Prcußentag nicht zu crwähncn. Es findct sich abcr vielleicht
ein andermal Gclcgcnhcit, darauf cinzugehen. Dnrch dicsc
Dinge, dic da vorgcgangen sind, hat man gcrade das Gegenteil
voii dein im Deutschen Reiche hcrvorgcrufcn, was man tnn
solltc, nicht znr Ein. )it hat man beigetragen, sondcrn man hat
die Bundesländer in cincr Wcisc ins Gesicht gcschlagcn, daß sie

sich im ganzen Südcn ganz energisch dagcgcn verwahren. Ich
gkanbc, Hcrr Abgcordnctcr Ramdohr, daß cs Jhncn schr angc-
nchm ist, daß ich darauf nicht nähcr cingchcn kann. Ich ivill
nnr noch cinmal daran crinncrn, daß ivir auf dcm Standpunkt
stehen, daß Sic laut Allgemeinen LandrcchtS kcin Recht haben,
einen zwangSwciscn Religionsunterricht cinznführcn, daß das
Allgcmcinc Landrccht sogar in Tcil Ii Tit. 12 § 11 sagt: „Kindcr,

dic in einer anderen Religion, als welche iii den öffcntli-
cben ' Schulen gelehrt ivird, nach den Gesetzen dcs TtaatcS erzo-
gcn ivcrdcn sollen, können dem Religionsunterricht in derselben
beizuwohnen nicht angehalten werden." DaS bezicht sich ja
anf schulpflichtigc Kindcr, obwohl nach dcn Anivcisnngcn dcr
Hcrrcn Minister sclbst die Richter dcS KammcrgcrichtS nachher
ihr cigcnes Urteil aufgchobcn und eiii anderes im Sinne der
Minister gefällt haben. DaS einc stcht abcr fcst, daß, wcnn das
schon bci Kindcrn vcrbotcn ist, es sich noch vielmehr anf
vierzehnjährige bis achtzchiijährigc jnngc Lcntc crstrcckt. Für Vicr-
zchn- bis Nchtzehnjährigc, die religiös mündig sind, gibt es
kein Gesetz, init welchem Sic dicsclbcn zwingcn könncn, am
RclusionSimtcrricht teilzunehmen. Sie habcn ja jctzt wicdcr
cinc Petition bekommen für die Aufhebung des Religionsunterrichts

an den Volksschulen, dic nntcrschricbcn ist von 14 dcnt>
schcn Professoren, von 44 Pastorcn, von 55 Lchrcrn nnd von.
einer dreifachen Anzahl ganz bcdcntcnder Männcr in nnscrcm
dcntfchcn Vatcrlandc. Und angesichts dicscr Tatsache wollen
Sie den Religionsunterricht jctzt in den Fortbildungsschulen
erst einführen. Da wollen Sie sich in cinen Konflikt hincinbc-
gcbcn mit unserer Jugend iii dcn Jahrcn der Drangpcriode,
dcS StürmcnS. Versuchen Sic cs, Sic ivcrdcn sehen, welch elendes

Fiasko Sie crlcbcn ivcrdcn!

Melsprücde
links uns mim:

Zusammengestellt von G. Tschirn.
Ev. Joh. 1,13: Niemand hat

Gott je gesehen.

1. Joh. 4, 12: Niemand hat
Gott jemals gesehen.

2. Mos. 33, 20: Mein Angestellt

kannst du nicht sehen, denn
kein Mensch wird leben, der mich
siehet.

Ebenda, Vers 23: wirst du
mir hinten nachsehen, mein
Angesicht kann man nicht sehen.

2. Mos. 24, 9 f.: Da stiegen
Mose und Aaron, Nadab und
Abihu und die siebzig Aeltesten
Israels hinauf und sahen den
Gott Israels.

1. Kö'n. 22, IS: Ich sahe den
Herrn sitzen auf seinem Stuhl
und olles himmlische Heer etc.
vgl. Jes. 6, 1.

F. Mos. 3S. 11: Ter Herr
aber redete mit Mose von
Angesicht zu Angesicht, wie ein
Mann mit seinem Freunde
redet.

1. Mos. 32, 30: Und Jakob
hieß die Stätte Pniel; denn
ich habe Gott von Angesicht
gesehen.
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